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1. Orientierungsdaten

-

gungen

1.1.1 1Im Jahr 2016 ist das Bruttoinlandsprodukt um preis-
bereinigt 1,9 % gestiegen und verzeichnete damit 
den stärksten Zuwachs seit 2011. 2Die Bundesre-
gierung geht in ihrem aktuellen Jahreswirtschafts-
bericht davon aus, dass sich die gute wirtschaftli-
che Lage auch in diesem Jahr fortsetzen wird. 3Sie 
erwartet für das laufende Jahr eine Zunahme des 
preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts um 1,4 %. 
4Der leichte Wachstumsrückgang ist demnach nicht 
Ausdruck einer sich eintrübenden wirtschaftlichen 
Perspektive, sondern lässt sich zum großen Teil auf 
den Effekt einer geringeren Anzahl von Arbeitstagen 
im Vergleich zum Vorjahr zurückführen. 

1.1.2 1Nach Einschätzung der Bundesregierung werden 
die privaten Haushalte ihre Konsumausgaben im 
Vergleich zur jüngeren Vergangenheit überdurch-
schnittlich ausweiten und kräftig in Wohnbauten 

investieren. 2Dafür bieten die mit der Arbeitsmarkt-
entwicklung steigenden Einkommen bei einem ge-
mäßigten Anstieg der Verbraucherpreise günstige 
Rahmenbedingungen. 

1.1.3 1Nachdem 2016 43,5 Mio. Personen einer Erwerbs-
tätigkeit nachgingen, wird sich diese Zahl der Prog-
nose der Bundesregierung zufolge im Jahr 2017 noch 
einmal um rd. 320 000 Personen erhöhen. 2Damit 
wird nicht nur bei den Erwerbstätigen insgesamt, 

Beschäftigten ein neuer Höchststand erwartet.

1.1.4 1Zum Beschäftigungsaufwuchs in Deutschland trägt 
laut Jahreswirtschaftsbericht auch die hohe Zuwan-
derung in den deutschen Arbeitsmarkt aus der Eu-
ropäischen Union bei. 2Die hohe Zuwanderung von 
Schutzsuchenden wird sich dagegen erst nach und 
nach in Form höherer Erwerbstätigkeit, aber auch 
Arbeitslosigkeit, auswirken. 3Die Integration in den 
Arbeitsmarkt steht für die Mehrzahl noch aus. 

1.1.5 1Die Projektion der Bundesregierung zur Entwick-
lung der öffentlichen Haushalte geht davon aus, 
dass die gesamtstaatliche Schuldenstandsquote bis 
Ende des Jahrzehnts wieder auf weniger als 60 % des 
Bruttoinlandsprodukts (Maastricht-Referenzwert) 
sinken wird. 2Mit einer Schuldenstandsquote von rd. 
68 % im Jahr 2016 (2015: 71,2 %, 2014: 74,9 %) liegt 
Deutschland hier auf Kurs. 3

Belastungen, wie sie sich aus der Alterung der Ge-
sellschaft ergeben, gilt es auch in Zukunft sorgsam 
zu beobachten.

1.1.6 1Maßstab für eine kommunale (Neu-)Verschuldung 
bleibt die dauernde Leistungsfähigkeit, die es bei 
entsprechender Finanzausstattung der Kommune 
ermöglichen kann, durch zusätzliche Investitionen 
die örtliche Wirtschaft zu stärken. 2Rechtsaufsicht-

-
lich fortzuführen. 3Für Kommunen mit Haushalts-
problemen muss es weiterhin oberstes Ziel bleiben, 
durch Einsparungen einen ausgeglichenen Haus-
halt zu erreichen und eine geordnete Haushalts-
wirtschaft bzw. die dauernde Leistungsfähigkeit 
sicherzustellen. 4Sanierungskonzepte (z. B. Verbot 
der Netto-Neuverschuldung) sollten nur dann aus-
nahmsweise kurzfristig ausgesetzt werden, wenn 

-
zierung unumgänglich ist. 5Die Genehmigung ge-

Rechtsaufsicht darf den Zielen der Wiederherstel-
lung einer geordneten Haushaltswirtschaft und der 
dauernden Leistungsfähigkeit nicht widersprechen 
(vgl. auch Art. 69 Abs. 4 Satz 3 GO, Art. 63 Abs. 4 
Satz 3 LKrO, Art. 61 Abs. 4 Satz 3 BezO); dies ist 

sicherzustellen.

1.2 Ergebnisse der Steuerschätzung

1Die Steuerschätzung vom November 2016 hat nach 
Auskunft des Staatsministeriums der Finanzen, für 
Landesentwicklung und Heimat für die bayerischen 
Kommunen Folgendes ergeben:
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Geschätzte Entwicklung der Steuereinnahmen  
der Gemeinden 

Steuerschätzung November 2016

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Grundsteuer A 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Grundsteuer B 3,4 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,4 % 

Gewerbesteuer brutto –1,2 % 9,9 % 2,4 % 2,4 % 2,9 % 3,1 % 

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 3,2 % 4,9 % 4,9 % 5,1 % 5,1 % 5,0 % 

Gemeindeanteil am Aufkommen der Umsatzsteuer 3,2 % 24,5 % –22,1 % 3,4 % 3,4 % 3,4 % 

Hinweise: Die geschätzte Entwicklung der Steuereinnahmen basiert auf den Ergebnissen der Steuerschätzung vom 
November 2016. Die Steuerschätzung wurde – wie üblich – auf der Basis des geltenden Steuerrechts durchgeführt.

Beim Gemeindeanteil am Aufkommen der Umsatzsteuer wurde noch nicht berücksichtigt das „Gesetz zur Beteili-
gung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen“, da dieses 
Gesetz zum Zeitpunkt der Steuerschätzung noch nicht verabschiedet war (Gesetz vom 1. Dezember 2016, BGBl. I 
S. 2755). Dieses Gesetz führt gegenüber dem Schätzergebnis zu einer Erhöhung des Gemeindeanteils am Aufkom-

2Die Orientierungsdaten sind stets Durchschnitts-
werte und können damit nur Anhaltspunkte für die 
individuelle kommunale Finanzplanung geben. 3Es 
bleibt die Aufgabe jeder Kommune, anhand dieser 
Durchschnittswerte unter Berücksichtigung der 
örtlichen und strukturellen Gegebenheiten die für 
ihre Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu 
ermitteln. 4Das gilt insbesondere für die Schätzun-
gen der Gewerbesteuereinnahmen, die je nach den 
wirtschaftlichen Gegebenheiten teilweise deutlich 
von der landesweit prognostizierten Entwicklung 
abweichen können.

1.3 Entwicklung der Gewerbesteuerumlage

1Die Basis-Gewerbesteuerumlage beträgt wie im 
Vorjahr 35 Prozentpunkte. 2Die Erhöhungszahl für 
den Landesvervielfältiger der Gewerbesteuerumlage 

(GFRG) beträgt im Jahr 2017 neu 4,5 Prozentpunkte. 
3Der Vervielfältiger 2017 setzt sich damit wie folgt 
zusammen:

Bundesvervielfältiger (§ 6 Abs. 3 GFRG) 14,5 Prozentpunkte
Landesvervielfältiger (§ 6 Abs. 3 GFRG)
Basisvervielfältiger 20,5 Prozentpunkte
Erhöhungszahl1 29,0 Prozentpunkte

49,5 Prozentpunkte
Erhöhungszahl (§ 6 Abs. 5 GFRG) 4,5 Prozentpunkte

54,0 Prozentpunkte
Vervielfältiger insgesamt 68,5 Prozentpunkte
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2. Entwicklung des kommunalen Finanzausgleichs

Der kommunale Finanzausgleich wird sich 2017 wie folgt entwickeln:

Kommunaler Finanzausgleich 
NTHH

2016
DHH
2017

Veränderung 2017
gegen 2016

in %

A. Leistungen aus den Steuerverbünden     

(4.065,022 4) (4.280,953 4) (215,931 0) 
abzgl. 1. Verstärkung Art. 10 FAG für Schulen u. a. (= B.8b) (–284,342 0) (–354,542 0) (–70,200 0) 

2. Verstärkung Art. 15 FAG für Bezirke (= B.13b) (–34,600 0) (–40,600 0) (–6,000 0) 

3. Verstärkung Investitionspauschale (= B.9) (–406,000 0) (–406,000 0) (0,000 0) 

4. Verstärkung Bedarfszuweisungen (= B.12) (–98,400 0) (–98,400 0) (0,000 0) 

verbleiben für die Schlüsselmasse 3.241,680 4 3.381,411 4 139,731 0 

davon 1. Schlüsselzuweisungen (3.226,571 6) (3.357,631 4) (131,059 8) 

2. Bayerischer Kommunaler Prüfungsverband (4,050 0) (4,080 0) (0,030 0) 

3. Bayerisches Selbstverwaltungskolleg (0,200 0) (0,200 0) (0,000 0) 

4. Schulkosten für Kinder abgelehnter Asylbewerber (10,858 8) (19,500 0) (8,641 2) 

(813,030 3) (813,030 3) (0,000 0) 

davon 1. Abwasserförderung (StMUV) 70,250 0 70,250 0 0,000 0 

2. ÖPNV-Gesetz-Festbetrag (OBB) 51,300 0 51,300 0 0,000 0 

3. ÖPNV-Investitionsförderung 67,300 0 67,300 0 0,000 0 

4. kommunaler Straßenbau nach BayGVFG (OBB) 30,000 0 30,000 0 0,000 0 

5. Straßenbau und -unterhalt 314,280 3 314,280 3 0,000 0 

6. kommunale Umgehungsstraßen (OBB) (= B.18b) (27,900 0) (33,900 0) (6,000 0) 

7. Verstärkung Art. 15 FAG für Bezirke (= B.13c) (252,000 0) (246,000 0) (–6,000 0) 

III. Grunderwerbsteuerverbund (8/21) 633,904 8 697,142 9 63,238 1 

IV. Einkommensteuerersatz 565,153 6 583,409 6 18,256 0 

B. Leistungen außerhalb der Steuerverbünde

1. Finanzzuweisungen – Kopf-Beträge 428,000 0 462,000 0 34,000 0 

2. Gebührenaufkommen der Landkreise 220,000 0 225,000 0 5,000 0 

3. Geldbußen und Verwarnungsgelder 57,700 0 69,300 0 11,600 0 

4. Nutzungsentgelt Datenbank BAYERN.RECHT 0,165 0 0,090 0 –0,075 0 

5. Zuweisungen für Verbraucherschutz und Heimaufsicht 58,500 0 59,500 0 1,000 0 

6. Zuweisungen für Wasserwirtschaftsämter 2,400 0 2,400 0 0,000 0 

500,000 0 503,432 2 3,432 2 

8. Zuweisung nach Art. 10 FAG für Schulen, Kindertagesein- 
richtungen u. a.

429,800 0 500,000 0 70,200 0 

davon a) allgemeine Haushaltsmittel (145,458 0) (145,458 0) (0,000 0) 

 b) Verstärkung aus allg. Steuerverbund (284,342 0) (354,542 0) (70,200 0) 

9. Investitionspauschale 406,000 0 406,000 0 0,000 0 

    Verstärkung aus allg. Steuerverbund (406,000 0) (406,000 0) (0,000 0) 

10. Zuweisungen für Altlasten und Abfall (StMUV) 3,675 0 3,675 0 0,000 0 

11. Zuweisungen zur Schülerbeförderung 316,000 0 316,000 0 0,000 0 

150,000 0 150,000 0 0,000 0 

davon a) allgemeine Haushaltsmittel (51,600 0) (51,600 0) (0,000 0) 

 b) Verstärkung aus allg. Steuerverbund (98,400 0) (98,400 0) (0,000 0) 

13. Zuweisungen an die Bezirke 648,581 7 648,581 7 0,000 0 

davon a) allgemeine Haushaltsmittel (361,981 7) (361,981 7) (0,000 0) 

 b) Verstärkung aus allg. Steuerverbund (34,600 0) (40,600 0) (6,000 0) 

 c) Verstärkung aus KfzSt-Ersatzverbund (252,000 0) (246,000 0) (–6,000 0) 

14. Jugendhilfeausgleich 16,870 0 16,870 0 0,000 0 

15. Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche (StMBW) 3,960 0 4,000 0 0,040 0 

251,135 0 251,135 0 0,000 0 

davon a) Straßen (OBB) (113,000 0) (113,000 0) (0,000 0) 

 b) ÖPNV (OBB) (138,135 0) (138,135 0) (0,000 0) 

17. Belastungsausgleich Hartz IV (StMAS) 65,700 0 65,300 0 –0,400 0 

18. kommunale Umgehungsstraßen (OBB) 30,000 0 36,000 0 6,000 0 

davon a) allgemeine Haushaltsmittel (2,100 0) (2,100 0) (0,000 0) 

 b) Mittel aus KfzSt-Ersatzverbund (27,900 0) (33,900 0) (6,000 0) 
C. FA-Leistungen insgesamt 8.562,355 8 8.914,378 1 352,022 3 

Kommunalanteil am KHG –235,820 4 –246,817 4 –10,997 0

–251,135 0 –251,135 0 0,000 0

D. Reine Landesleistungen 8.075,400 4 8.416,425 7 341,025 3 
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2.1 Volumen

Die Finanzausgleichsleistungen insgesamt steigen  

2.2 Allgemeiner Steuerverbund/Schlüsselzuweisungen

1Der Kommunalanteil am allgemeinen Steuerver-
bund verbleibt bei 12,75 %. 2Die Schlüsselzuwei-
sungen sind ein wichtiger Baustein in der Finanz-
ausstattung der Gemeinden und Landkreise. 3Sie 

2.3 Bedarfszuweisungen/Stabilisierungshilfen

1Der Ansatz für Bedarfszuweisungen wird mit 
-

geführt. 2Damit bleiben die Stabilisierungshilfen 
zur gezielten Unterstützung konsolidierungswilli-
ger strukturschwacher bzw. von einer negativen 
Bevölke rungsentwicklung besonders negativ betrof-
fener Kommunen ein wirkungsvolles Instrument.

2.4 Investitionsförderung

Die Investitionstätigkeit der Kommunen wird durch 
eine Fortführung der Investitionsmittel auf hohem 
Niveau weiterhin nachhaltig unterstützt:

– Die Mittel für die Investitionspauschalen verblei-

-

– Die Zuweisungen für den kommunalen Hochbau 
(insb. Schulen, Kindertageseinrichtungen) werden 

3. Geldanlagen von Kommunen in Zeiten von Nied-

rig- und Negativzinsen

1Bei Geldanlagen von Kommunen ist auf eine ausrei-
chende Sicherheit zu achten; sie sollen einen ange-
messenen Ertrag bringen (Art. 74 Abs. 2 Satz 2 GO). 
2Auch in Zeiten von Niedrig- und Negativzinsen 
gilt dieser Grundsatz „Sicherheit vor Ertrag“. 3Die 
nachfolgenden Ausführungen – auch soweit sie sich 
auf Gemeinden beziehen – gelten für die übrigen 
Kommu nen entsprechend.

3.1 Verwaltung des Gemeindevermögens im Allge-

meinen

1Die Auswahl der Geldanlage liegt in der Eigenver-
antwortung der Kommune. 2Ist – wie derzeit – das 
Zinsniveau an den Märkten in weiten Teilen  negativ, 
so werden unter Berücksichtigung von Sicherheit 
und Verfügbarkeit Erträge bei Geldanlagen von 
Kommunen realistisch kaum mehr erzielbar sein. 
3Soweit Banken und Sparkassen kommunale Geld-
anlagen quantitativ einschränken, kann die Unter-
haltung von Sichteinlagen auf Girokonten bei der 
Deutschen Bundesbank in Betracht gezogen werden. 
4Diese Sichteinlagen werden allerdings ebenfalls 
negativ verzinst. 5Der Zinssatz entspricht dem Satz 
der geldpolitischen Einlagefazilität (aktuell –0,40 %). 
6Die Veranschlagung und Verbuchung von Negativ-
zinsen (auch „Verwahrentgelt“ oder „Strafzinsen“ 
genannt) auf Geldanlagen der allgemeinen Rück-
lage erfolgt kameral als Auszahlung bei Haushalts-
stelle 03.65, doppisch als Aufwand bei Produkt konto 

111.5431 und als Auszahlung bei Produktkonto 
111.7431. 7Negativzinsen auf Sonderrücklagen bzw. 
Sonderposten werden beim jeweiligen Aufgabenbe-
reich veranschlagt und verbucht.

Stiftungen durch Kommunen

1Von der Gemeinde verwaltete nicht rechtsfähi-

Haushalt als nicht rechtsfähige Sondervermögen 
getrennt vom übrigen Gemeindevermögen zu ver-
walten sind (Art. 84 Abs. 2 Satz 2 GO), sind nach 
Art. 84 Abs. 1 GO nach den für das Gemeindever-
mögen geltenden Vorschriften zu verwalten,  sodass 
auch insoweit Art. 74 Abs. 2 Satz 2 GO und damit 
der Grundsatz „Sicherheit vor Ertrag“ gilt. 2Die 
Kommunen sind daher grundsätzlich auch bei 

mit ausreichender Sicherheit zu wählen. 3Aller-
dings unterliegen das Gemeindevermögen im 
Allge meinen und das im kommunalen Haushalt 
 getrennt hiervon zu verwaltende nicht rechtsfähige 
Stiftungsvermögen unterschiedlichen Ausgangs-
bedingungen. 4Im Unterschied zum allgemeinen 
kommunalen Haushalt, bei dem für die Gemeinde 
die Möglichkeit besteht, Einnahmen nach Maßgabe 
des Art. 62 GO zu beschaffen, stehen bei kommu-
nal verwalteten Stiftungen in der Regel außer dem 
 Ertrag aus dem begrenzten Stiftungsvermögen 
 keine weiteren  Einnahmequellen zur Verfügung, 
um das Stiftungsvermögen zu erhalten und eingetre-
tene Minderungen zu ergänzen. 5Eine anhaltende 
Niedrigzinsphase kann deshalb dazu führen, dass 
die Bestandserhaltung des Grundstockvermögens 
der Stiftung erschwert oder nicht mehr möglich ist 
und dem Stifterwillen faktisch nicht mehr nachge-
kommen werden kann. 6Ist wegen einer anhaltenden 
Niedrigzinsphase aufgrund objektiver Tatsachen zu 
erwarten, dass das Stiftungsvermögen abschmilzt 
und keine Erträge mehr erzielen würde, kann dies 
bei der Auslegung des unbestimmten Rechtsbegriffs 
der „ausreichenden Sicherheit“ im Sinn des Art. 74 
Abs. 2 Satz 2 GO berücksichtigt werden. 7Eine 
diffe renzierte Betrachtung, die den unterschiedli-
chen Verhältnissen beim Gemeindevermögen im 
Allgemeinen einerseits und kommunal verwalteten 
nicht rechtsfähigen Stiftungsvermögen andererseits 
Rechnung trägt, ist nicht zu beanstanden. 8Es kann 
in solchen begründeten Ausnahmefällen zulässig 
sein, auch auf andere als die üblichen sicheren Anla-
geformen, wie beispielsweise Aktien mit Ertrag 
 bringenden Dividenden, zurückzugreifen, wenn das 
Abschmelzen des Stiftungsvermögens auf ande re 
Weise nicht verhindert werden kann. 9Auch bei nicht 
rechtsfähigen Stiftungen kann eine Aufhebung der 
Stiftung nur ultima ratio sein. 10Die Hinweise im 
IMS vom 1. März 2016 (Az. IB4-1517-5-x) an die 
Regie rungen zur Vermögensanlage bei kommuna-
len, kommunal verwalteten Stiftungen können inso-

-
gen entsprechend herangezogen werden. 11Ist die 
Niedrigzinsphase beendet und eine Aufzehrung des 
Stiftungsvermögens nicht mehr zu besorgen, ist zu 
prüfen, wie die Anlage des Stiftungsvermögens im 
Rahmen einer geordneten Vermögensverwaltung 
umgeschichtet werden kann, um dem Grundsatz 
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„Sicherheit vor Ertrag“ wieder uneingeschränkt 
Geltung zu verschaffen.

4. Rechtsaufsichtsbehörden

Die Rechtsaufsichtsbehörden legen bei ihrer rechts-
aufsichtlichen Tätigkeit die vorstehenden Ausfüh-
rungen zugrunde, wobei örtliche Besonderheiten zu 
berücksichtigen sind.

Günter S c hu s t e r 
Ministerialdirektor

Verwaltungsabkommen  

über die Bestimmung der zuständigen Behörde  

für die Durchführung eines Planfeststellungs- 

verfahrens zur dauerhaften Festlegung des  

Seewasserspiegels am See „Emma-Süd“ in  

der Gemeinde Kahl a.Main, Bayern, sowie  

in der Gemeinde Großkrotzenburg, Hessen,  

gemäß §§ 67 ff. des Gesetzes zur Ordnung des  

 

vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 3154),  

zuletzt geändert durch Gesetz  

vom 4. August 2016 (BGBl. I S. 1972)

Zwischen

dem Freistaat Bayern,
vertreten durch die Staatsministerin für Umwelt und  
Verbraucherschutz 
Ulrike Scharf

und 

dem Land Hessen,
vertreten durch den Ministerpräsidenten,
dieser vertreten durch die Staatsministerin für Umwelt,
Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Priska Hinz

wird gemäß Art. 1 Buchst. a und Art. 2 Abs. 2 des Staats-
vertrags zwischen dem Land Hessen und dem Freistaat 
Bayern über Zweckverbände, öffentlich-rechtliche Verein-
barungen, kommunale Arbeitsgemeinschaften sowie 
 Wasser- und Bodenverbände vom 27. März 1979 (GVBl. 

S. 103), in Kraft getreten am 1. Juni 1979 (GVBl. I für 
das Land Hessen S. 193; BayGVBl. S. 164) sowie § 65 
Abs. 2 Satz 5 des Hessischen Wassergesetzes (HWG) vom 
14. Dezem ber 2010 (GVBl. I S. 548), zuletzt geändert durch 

Abs. 2 Satz 4 des Bayerischen Verwaltungsverfahrengeset-
zes (BayVwVfG) vom 23. Dezember 1976, zuletzt geändert 
durch Art. 9a Abs. 1 Bayerisches E-Government-Gesetz 
vom 22. Dezember 2015 (GVBl. S. 458), folgendes Verwal-
tungsabkommen geschlossen:

Präambel

Der Seewasserspiegel des Sees „Emma-Süd“, der sich zu 
einem kleinen Teil (ca. 10 %) auf bayerischem Gebiet in der 
Gemeinde Kahl a.Main und zum größeren Teil im Bereich 

auf Betreiben der Gemeinde Kahl a.Main dauerhaft auf 
einem zu bestimmenden Höhenniveau festgelegt werden. 
Es ist sicherzustellen, dass künftige Wasserspiegelschwan-
kungen nur in dem durch den angestrebten Planfeststel-

Dies wird zu einer wesentlichen Umgestaltung des beste-
henden Zustandes am Gewässer führen, mithin handelt es 
sich um einen Gewässerausbau gemäß § 67 Abs. 2 Satz 1 
WHG. Die Regulierung des Seewasserspiegels dient der 
Gewährleistung der Standsicherheit des Damms zwischen 
dem See und dem Gewässer Kahl. Ins Auge gefasst wird 
die Regulierung des Seewasserspiegels mittels einer ein-
fachen technischen Einrichtung (Regulierungsbauwerk) 
am Damm zwischen dem See und dem Gewässer Kahl 
zum Fließgewässer Kahl hin. Das Bauwerk wird auf dem 
Gebiet der Gemeinde Kahl a.Main angeordnet.

§ 1 
Zuständige Behörde

(1) Soweit der Ausbau auf dem Gebiet des Freistaats Bay-
ern erfolgt, ist zuständige Planfeststellungs- und An-
hörungsbehörde das Landratsamt Aschaffenburg als 
Wasserrechtsbehörde (Art. 63 Abs. 1 Satz 1 und 2 Bay-

Landkreisordnung für den Freistaat Bayern (Land-
kreisordnung – LkrO)).

(2) Soweit der Ausbau auf dem Gebiet des Landes  Hessen 
erfolgt, wird die Zuständigkeit der Planfeststel-
lungs- und Anhörungsbehörde auf das Landratsamt 
Aschaffen burg übertragen. Soweit sich das Vorhaben 
auf Hessen auswirkt, wird das Landratsamt Aschaffen-
burg im Rahmen von Verfahrenshandlungen oder Ent-
scheidungen in geeigneter Weise auf diese Aufgaben-
übertragung hinweisen. 

§ 2 
Anzuwendendes Landesrecht

(1) Soweit die Planfeststellung rechtsgestaltende Wirkung 
auf dem Gebiet des Landes Hessen entfaltet, sind die 
Verfahrenshandlungen und Entscheidungen nach 
dem jeweils anwendbaren Landesrecht des Landes 
Hessen im Einvernehmen mit dem Regierungspräsi-
dium Darmstadt – Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt 
Frankfurt – zu treffen.

(2) Das Regierungspräsidium Darmstadt stellt dem Land-
ratsamt Aschaffenburg die zu beachtenden Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften des Landes Hessen zur Verfü-


